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Geleitw.or t !

Die Zusammenfassung aller Heilberufe in einer gros
sen Kammer ist zweifellos ein wesentlicher Fortschritt auf dem Ge
biete dos .Aufbaues des Gesundheitswesens. Bin weiteres Fortschrei
ten auf diesem Wege wurde jedoch sehr erschwert, wenn nicht eine 
einheitlich ausgerichtete Fachpresse alle notwendigen Massnahmen 
erleichtern und die ständige Fühlungnahme zwischen den Angehörigen 
der Heilborufo und ihrer Leitung sichern wurde. Die Herausgabe ei
ner Zeitschrift für die Angehörigen der Gesundheitskummer, die über 
ein eigenes Organ noch nicht vorfügt, war daher ein dringendes Ge
bot der Stunde. Ich hoffe, dass sic wesentlich dazu, beitrügt, ein 
Gesundheitswesen zu schaffen, das allen Ansprüchen, die man daran 
stellen muss, wirklich genügt.

In diesem Sinne gebe ich der Zeitschrift meine 
besten Wünsche mit auf den Weg.

Dr Walbaum
Geb i e t s-Ge aundheitsführer.

Biblioteka Jagiellońska





Die G e з u n d. h e i t s к га га. e r

Von Dr med. Werner К roll, ständiger Stellvertreter 
des Leiters der Gesundheit stummer, Krakau.

Am l.i. jährt-sich der Tag, an welchem die umwäl
zenden Ereignisse ihren Lauf zu;nehmen begannen, welche im Laufe des 
vergangenen Jahres bereits ein .grossen Stück Weges in Richtung auf 
die endgültige Neuordnung Europas zurückgelegt haben. Des alte Euro
pa mit seinem ewig drohenden Kriegszustand ist an seiner inneren 
Schwäche zerbrochen, an seiner Stelle erhebt sich das neue Europa 
des friedlichen Aufbaues und der Zusammenarbeit der europäischen 
Völker unter deutschen Rührung. Im Zuge dieser Neuordnung entstand 
in den besetzten polnischen Gebieten das. Ceneralgouverne: er.t. wie 
auf allen anderen Gebieten hatten die Kriegsereignisso auch auf dem 
gesundheitlichen Sektor ein heilloses Durcheinander hinterlassen. 
Vie nach jedem Kriege bestand auch hier die erhöhte Gefahr, dass 
sich im Gebiet ces Generalgouvernements die Seuchen ausbreiten wür
den, welche an sich in diesen Gebieten öndemisch sind.

Eür die deutschen Besi.tzungsbehörden war es von 
vornherein klar, dass in Gebiet dos Generalgouvernements gänzlich an
dere. Voraussetzungen für die ^'osundheitslagc der Bevölkerung gegeben 
Tiaren, wie man es von dem deutschen Stan ".geht et her gow&nit war. 
Dio Kulturhchc des deutschen Volkes findet ihrem Ausdruck ganz all
gemein schon in der bekannten deutschen Sauberkeit, welche an sich 
schon einen entscheidenden Faktor für die Gesunderhaltung der Bevöl
kerung darstellt. la polnischen Raum waren vergleichbarо Kulturver- 
hältnisso nicht vorhanden. Es herrschte ganz im Gegenteil im Zusam
menhang mit der allgemeinen Armut des grössten Teiles der Bevölke
rung und auf Grund mt.ngelhaf ter Erziehung weit verbreitet eine gera
dezu sprichwörtliche Unsauberkeit. Diese fand ihren, erschreckendsten 
Ausdruck in. der starker Verbreitung von Ungeziefer bei der Bevölke
rung. Das Ungeziefer wiederum und insbesondere die Läuse stellen ei
ne dauernde Gefahr für die Übertragung gefährlicher Erkrankungen 
insbesondere von Flookfiobcr dar.

Er stellte sich weiter horc.us, dass cis Unsauber, 
keit, die- Verlausung und im Z.vsammonhang damit das Fleokfiebor weit
aus am. stärksten vertreten waren bei dem jüdischen BövÖlkorungstoil■> 
Die hohe Zahl der im Generalgouvernement siedelnden Juden, stellten 
also für die übrige Bevölkerung, ganz abgesehen von dem wirtschaftli
chen Parasitentum, auch ein. direkte dauernde gesundheitliche Bcdro- 
huag der übrigen BvVÖlkcrungsteile dar. Diese Bedrohung war umso ge
fährlicher, weil das jüdische Element sich auch in ganz besonders 
starker Masse in Aic "oilborufc Gor früheren Republik Polen hincin- 
g:. drängt hatte. Jüdische Angehörige der I-Tcilberufc behandelten nicht 
nur ihre Rasscgcno.ascn, sondern auch .alle übrigen -'eile der polni
schem Bevölkerung. Es bestand. damit die dauernde Gofahrc, dass Erkran
kungen und insbesondere Flockfiober von dem jüdischen LcvÖlborüngs- 
teil durch jüdische Angehörige der Hoilborufo auf die übrige Bevöl
kerung übertragen wurden.

Um diese Gefahr auf ein Mindestmass zu beschränken 
unfdio Ausbreitung der Erkrankungen über ihren Serd hinaus nach 
Möglichkeit zu verhindern,- war es ciao der ersten Sorgen der deu
tschen Goöundhe Ausführung, оins klare Trennung zwischen Juden und 
Nichtjuden auch in den Kcilbcrufcn und überhaupt auf dem gesundheit
licher. Sektor herbeizuführen. l»a wurde daher angoordnet, dass die 
Juden innerhalb T->r Organisation der Koilherufc in jeder .Einsicht





von den Nicht Juden getrennt wurden» Es wurde weiterhin angeordnet, 
dass Juden nur von Juden behandelt werden dürfen und dass Juden die 
Be handlang von. Nicht Juden untersagt ist. Bei der Struktur der Eeil- 
berufe in der früheren RepubJ ik Polen und dar starken Durchsetzung 
gerade der Heilberufe mit Juden konnten durch diese Anordnung örtlich 
Schwierigkeiten in der gesundheitlichen Versorgung der nicht jüdischen 
Eovölkerung-steile vorübergehend auftreten» Aus diesen Grunde wurde an
geordnet, dass von Fall zu Fall Ausnahmen zu der obigen grundsätzli
chen Bestimmung befristet von den zuständigen Kreisärzten genehmigt 
werden konnten,

Die Gesundheitsführung sah sich bei der Übernahme 
des Dienstes in diesem Ravm somit vor einer doppelten Aufgabe» Die 
gesundheitliche Betreuung der nichtjüdischen Bevölkerung musste so 
schnell wie möglich durch eine erforderliche Zahl nicht jüdischer Mit
glieder der Eeilberufe an^allen Orten sichergestellt werden. Anderer
seits mussten die in das' eneraigöuvornements zuruckkehrenden Angehö
rigen der Heilberuf.e sinnvoll so eingebaut werden, dass dadurch die 
gesundheitliche Betreuung der Bevölkerung sichergestellt war, dass 
andererseits diejenigen Mitglieder der Heilberufs, welche durch die 
Kriegsereignisse- und ihre Folgen ihre bisherige Existenz verloren-hat
ten, eine neue Existenzmöglichkeit fanden.

Dio.se beiden Aufgaben wurden dadurch erfüllt, dass 
den Kreisärzten bereits im November die Ermächtigung erteilt wurde,' 
vakante Stellen von Heilberufen an Ort..und Stelle mit solchen Personen 
zu besetzen, welche sich bei den Kreisärzten um Nachweisung von Ar
beitsmöglichkelten bemühten» Stellen, welche auf diesem. Wege nicht 
besetzt werden konnten, mussten der Stellenvermittlung bei den Distrik
ten ebenso nachgewiesen werden, wie sich die Mitglieder der -^eilberuf e 
bei diesen Stellenvermittlungen der Distrikte melden konnten um von 
dort aus in vakante■Stellen eingewieson zu werden. Darüber hinaus wur
de am. Sitze des &eneralgou.verneurs bei der bisherigon Ärztekammer 
Krakau eine zentrale Stellenvermittlung eingerichtet, welche den Aus
gleich zwischen den Distrikten hinsichtlich der Besetzung vakanter 
Stellen mit .stellüngsuchc-ndon Mitgliedern der Hc-ilberufo herbeizufüh- 
ron hatte.

Diese- Organisation, der Stellenvermittlung erreichte 
es in der Beit vom November 193'9 bis zum April 1940, dass allo ÄaSfcBgB 
stqllungssuchenden Mitglieder der Heilberufe in wo-itost goliendom Um
fange in vakante ^tollen eingesetzt werden konnten, dass also die ge
sundheitliche- Betreuung der Bevölkerung; sichergostellt wurde«

Tm Zuge dieser Aktion wurde gleichzeitig dafür ge
sorgt, dass die Verteilung der Hoilborufc im Geoiet dos Gcncralgouvor- 
nonents nach zweckmässigen Gesichtspunkten geordnet-wurde. Die jüdi
schen Mitglieder der Hoilborufe wurden so angosouzt, dass die Behand
lung der .Juden überall in ausreichendem Mass'e gosichert'war = Gerade 
.auf d'-osem C-obiete war in der früheren polnischen Republik nicht die 
erfordorliche Massxahmo ergriffen worden. Es wurde nunmehr erreicht, 
da.se nicht nur Juden in-ihren Siedlungsgebieten ausreichend mit Hoil- 
borufen versorgt wurden, sondern dass auch die nicht jüdischen Bcvölke- 
rungsteilo überall die erforderliche Zahl von nicht jüdischen Heilbe,ra
ren zu ihrer Verfügung hatten. Es ist jetzt soweit, dass kein Nicht Ju
do im Generalgouvernement mehr darauf angewiesen ist, sich in die Be
handlung von Juden zu begaben»

Es muss allerdings festgestellt werden, dass die Be
wölke ruiig in diesem Raum durch die jahrhundertelange- Durchsetzung mit 
Judea^so stark an die Vermittlung des Juden in allen Angelegenheiten 
dos täglichen Lebens gewöhnt ist, dass es erst durch systematische Er
ziehung gelingen wird den Einfluss, des Juden auch in den Heilberufen 
gänzlich auszusphalten, Die nichjüdischen Mitglieder der Heil-- 
Ö6mf,e haben bei dieser Er^iehunßsÄfgabe entscheidend, mitzu-





zawirken und müssen durch ihre Haltung auf dem gesundheitlichem Sek
tor das Vertrauen der Bevölkerung durch ein Höchstmass von Pflicht
erfüllung zu erringen wissen«Die Voraussetzungen für eine Aufwärts
entwicklung der nicht jüdischen Heilberufe sind durch die Gesurdhoits- 
führung im vollen Umfange geschaffen worden.

Des Weiteren wurde durch die gleiche Aktion ein Misstand 
beseitigt,welcher schwer auf diesem Raume gelastet hatte .Im Zusammen
hang mit der wirt schufblichen Struktur des Lundes hatten sich die 
Aeilbsrufe in den Städten in unzweckmässiger Heise konzentriert,wäh
rend die gesundheitliche Betreuung der ausgesprochen ländlichen Ge
biete nicnb in erforderlichem Masse gewährleistet war.Das starke An
gebot von stellungssuchenlon Mitgliedern der Heilberufe wurde daher 
im möglichst grossem Umfange umgeleitet auf die ausgesprochen länd
lichen Gebiete.

Es hat sich im Verlauf des vergangenen Winters gezeigt, 
dass die getroffenen Massnahmen sich für dio Bevölkerung im General
gouvernement durchaus segensreich auswirkten.Trotz der zu befürch
tenden Folgen der Kriegsereignisse mit ihren Massenwanderungen,trotz 
der ungewöhnlichen Härte des letzten Winters war es gelungen,Aar dro
henden Seuchengefahren vollkommen Herr zu werden.

Man kann also sagen,daps die unmittelbar nach Abschluss 
der Kriegshandlungen im Generalgouvernement lurchgeführton Sofort- 
massnahmon der Gesurj dheitsführung auf ihrsm Sektor zu einem über
raschend schnellem und durchschlagendem Erfolg geführt haben.Es 
konnte daher bereits zu Beginn dos Jahres dazu ühergegangen werden, 
in die Arbeit der Heiborufe eine planmässige Ordnung auf lange Sicht 
zu bringen.Die besondere Gefährdung der Bevölkerung durch Unsauber- 
koft und Seuchen in diesem Roum mochte es der Gesundheitsführung zu 
einer gebieterischen Pflicht, sich ein straff’ organisiertes Instru
ment zur Bekämpfung dieser Gefahren zu schaffen.Es wur den daher durch 
die Verordnung dos Herrn Goneralgouvcrneurs vom. 28.Feb.194o. zunächst 
die im Generalgouvernement tötigen kerzte,Zahnärzte,Zahntechniker, 
Feldschere und Hebammen .in der Gesundheitskammer zusammengeschlossen. 
Durch die Verordnung vom 4 Mai 194o wurden euch die Apotheker in 
die Gesundheitskommer cingegliedert »Die Gesundheitskemmer ist inzwi- 
schen,w ie folgt,gegliedert;
Leiter der Gcsundheitskonmer ist der Leiter der Abtlg.Gesundheits
wesen und gesundhoVolkspflege im Amt des Generalgouvcrneurs,Oberna- 
gistratsrat Dr»W a 1 b a u m .
Sein stärolugor Stellvertreter ist Dr.K r oll. 
Der ärztliche Geschäftsführer ist noch'nicht ernannt. 
Dienststelle.nleiter und kaufm.-Geschäftsführer ist Herr v.W ü r z e n, 
Sekraterir. ist Frl.L i. e t z.

Das Gesoutgebiet der Gesundheitskammer zerfällt in neun ■ 
Sachgebiete,6 Fachgebiete und die Aussenstellen bei den Distrikten, 
Freishaurtmannschaffeen und Krei.sen.

Das erste Sachgebiet unfasst die allgemeine Verwaltung 
und zerfällt in die sechs Spurtens
1. Registratur,
2. Personal,
3 o V o r mö g e n s ve r w a 11 u ng, 
4«Ka s s o nf ührung,
5. Eassonprüfung,
6. Etet,

Das zweite Sachgebiet umfasst das mbrec-hnungswesen, dos 
dritte Sachgebiet umfassu die Abtlg.Arbeit und zerfallt in die drei 
Sparten;
1 ..drb o it s e insat z,
2S oz ialvors icherung,

haben.Es
schaffen.Es




Das vierto Sachgebiet umfasst das Rcchtswcson und zerfallt 
In die vier Sparten:
1 «Recht shilfs ,
2 »Berufsgcricht, 
c?«o o o i. i e r b o r a t u. ng , 
doVe.rs ichcrungswese-n.

Das fünfte Sachgebiet bearbeitet die Presse« 
Das sechste Sachgebiet umfasst das Register und zerfallt: 

a/ in die alphabetischen Register,
1 cgi stör,
2 »hpothekorregister, 
.3 «Zahnärztcrugistcr,
4.Dentisten mit Berechtigung, 
5«Zahntechniker ohne Berechtigung,
6.Bel löchere,
7 .Hebouamcn,
8 .Krankenpfleger,
9.Sonstige Heilberufc. 
b/aegistor sämtlicher Heilberufe nach den Wohnorten geordnet.

Siebente Sachgebiet{Berichterstattung.Zerf"11t In die zehn 
Sparten:
1.allgemeine Verwaltung,
2 «Seuchenbekämpfung,
3 »Heil-und PfIcgcanstaltcn,
‘fS£tr.r.tsbnd&r,Kurorte,Krankenanstalten,Medizin Inst itutc , 
5 »Äpothekon-und „rzneimittel,
6«arbeit, 
'7 »Gerichtsr.rztlich.or Dienst u.kriminalistische Forschung, 
G.Bahnarztlicher Dienst bei der Gcncraldi-uktion der Ostbahn,
9. Gesundhcitskammer,
10. Polnisches Rotes Kreuz.

Das achte Sachgebiet unfasst die gesamte Stellenvermittlung 
das neunte Sachgebiet umfasst die Judenfrage und das Rnssenprüfumt.

Die sechs Fnchgobiou gliedern sich wie folgt: 
xxcrztökammer«Diese zerfällt in folgende pufgrbongöbietc;: 
r./Kassen"rztliche Vereinigung im Generalgouvernement mit der 
Abrechnungsstelle für Kassen und der ärztlichen Vorrechnungs 
stelle für die Prive.tprr.xis,ferner der Rcciinungsrrüfungsstcl 
le.

b / K .'.sso n" r z 11 i c he r S i nführ ung s kur s, 
c/Berufscusbiliung/Medizinstudenten/, 
d/Berufsfortbildung, 
c/Ho iIne t ho denprüfung, 
f/Pa char z t au sschu ss, 
g/mrzteinsatz, 
h/Uptdicnsi , I ho nt er di cns t, Pacht dienst,Sonntagsdienst u . s »w. 
i/Haftpflichtvorsichorung u<sonstige Versicherungen, 
k/.Gut acht erst ollo für Schwangerschaftsunterbrechungen.

B/ Apothökerkammor.Diese zerfallt in folgende hufgabongebiote• 
e/ .dpothokerkammer, 
b/presso, 
c/Sektion Drogisten.

C/ Zahnarzt ekarmer»Diese zerfällt in folgende Aufgabengebiete: 
a/Zebnerzto, 
b/Dentisten, 
c/Zahntpchnikör.

jl/ Fachgruppe Feldschere, 
'1/ Fachgruppe Hebammen» 
l1/ FoGhgrrppo Krnhkenpfl.oger: und sonstiges:, snnitätes Hilfsper--
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sonzl , Spreohstundenhilf on, La b or -nt inon,Desinf ekt oron.
Die Lussonsteilen befinden sich. 1. jo eins bei den zuständi

gen Distrikt sonst als Beauftragten der. Gesundheit sie-nmer ih Krakau, 
Radom,^arscheu und Lublin»

■Soweit bei den Kroishaupzm''nnsQhnften eigene Amtsärzte vor
handen sind,sind diese gleichzeitig Beauftragte der Gosun ihcitsk'mm.cr 
bei den Krsi-shapptmnnnschuftcn.

Borner sine die Kreisärzte Beauftragte der Gesundheitskunéer 
für ihre Kreisgebiete.

..us dem oben auf gezeigten Organisai ionspl- n der Gesundheits- 
kammor ergibt sich in.grossen Zügen schon das A*ul\a \bcngebiut, dassich 

.Ciô Gesundheitskammer gesetzt hat,
Bür die Durchführung dieser Aufgaben hat sich nunmehr die 

Gesundhcitskammervals wichtigstes Hilfsmittel das wöchentlich erschei
nende ïjâitsblrtt’'Gesundheit und Leben” geschaffen.Diese Zeitschrift 

wird die Verbindung zwischen der Gesundheitsführung und don der Gesund 
heitskomoier unterstellten Heilberufen im Laufe der Zeit immer enger 

gestalten»Jedes Mitglied der Heilberufe soll sich an Hand dieser Zeit
schrift über Cie grossen Aufgaben unterrichten können,welche den 

Heilborufen bei dem Neuaufbau dieses Raumes in der Form dos General
gouvernements gestellt worden»

„uch- mit der Zeitschrift geht die Gosundhcitskammur wie in 
ihrer gesamten Organisation bewusst vollkommen neue Wege.Im • ltun Eu
ropa uni damit selbstverständlich ^uch in der alten Republik Polen 
stunden die einzelnen Hoilberufo nicht nur neboneinander/oonlorn ar
beiteten auch aus Gründen des Konkurrcnznoitos in vielfältiger Hin
sicht gegeneinander»Dieser Kampf aller gegen alle wurde znn grossen 
Teil vor der Ocffentlichkoit ausgetreten mit dem Ergebnis,dass Tie 
Laienwelt begierig aufschnappen konnte,was Tic einzelnen Heilberufe 
Abträgliches gegeneinander vorzubrinegn für richtig hielten. Dio Fol
ge dieser mangelnden St-'ndesdisziplin war selbstverständlich ein fort
gesetztes Absinken des Haschens aller Heilborufo in der O.effcntlich- 

keit.Dieser Schwund des ...nsohens hatte selbstverständlich wiederum 
auch seine nachteiligen Rückwirkungen auf die Wirtschaft singe lor 
Ref]berufc.Die schlechte Wirtschaftslage eines grossen Teils der Heil
berufe zeitigte auch üble Begleiterscheinungen in der charakterlichen 
Haltung der Mitglieder der Heilberufe .Es war, wenn man. dise Dinge in 

aller Ruhe an Hand der vorliegenden Erfahrungen durchdenkt,ein Fch- 
lerkreis ..'.ufgotreten,welcher nicht nur durch die besonderen Folgen 
der Kriegsereignisse zu einem g’-’nzlich unbefriedigenden Zustand der 
Heilborufo in Raum des Generalgouvernements geführt hat.

Dio Absicht der Gosun'heitskammer ist os,durch vernünftige 
Führung uni planmässige Erziehung die Gesamtheit 1er Heilberufe hier 
im. Generalgouvernement wieder zu der Röhe zu entwickeln,welche er - 
reicht werden muss,um die grossen Hufgaben in diesen Gebiet auf die 
Dauer mit Erfolg bewältigen zu können.Der erste Schritt auf '".ie'som 
Wege muss sein,dass das Gegeneinander innerhalb der Reihen 1er Heil
berufe ausgeschaltet wir 1.Voraussetzung hierfür ist aber,dass diu 
Heilberufe ihre ...ufgs.ben gegenseitig kennen lernen und dass sie vor
einander die erforderliche Achtung zurückgewinnen.

Es gibt innerhalb der Gesundheitsk^mmer keine Rangstreitig- 
keiten.Es geht nicht um die Frage, ist der Arzt höher zu bewerten als 
der Apotheker, gebührt dem Zahnarzt der Vorrang vor dem Feldscher, i st 
die Hebamme wichtiger als eine Krankenpflegerin..Schon dies© Art der 
Fragestellung nach der Wertigkeit 1er verschiedenen

keiten.Es




Bibi. Jag.

Berufe ist bei klarer u^f unvoreingenommener Üd er Innung so -.bsurd, 
dss sic nicht ernst genommen zu worden verdient.Jdor, der auf Grund 
einer '.ngemossenen Ausbildung in seinem Beruf treu un? brav sehne 
Pflicht erfüllt,ist der richtige ll'nn am richtigen Ort und wird nach 
massgabo seiner Eoistung für aas ihm 'nvertrnutc Volkstum gewürdigt 
uni geschätzt »Wd aber sein _.mt schlecht führt .oder seine Stellung 
missbraucht zu eigensüchtigen Zwecken uni zum Nachteil des Volkes, 
zu dessen. Dienst er bestellt ist,ler ist im Rahmen lor Gesu.dhoits- 
kanmor im GsncrnlgouvcrnGEent untragbar uni wird c.usge schr.lt et wer
fen, ganz gleichgültig mit welchem. Titel or seine funkeln ''eschäfte 
zu beprnteln versucht.

Damit die einzelnen Hoibsrufe Gelegenheit finden, ihrs .ge
genseitigen ..ufgaben werten. uni schützen zu lernen,wird fiese Zei- 
utng für sämtliche .äoilbcrufo zusammen erseheinep.»Es wird fanr in 
absehbarer Zeit erreicht wrrien, d:'.ss diu Hebammen len Aufgabe: Irr 
merzte nicht mehr ■ vcrständdLos gegonubors ud.cn, dass diejdpotdkcr 
Zahnärzte ^Zahntechniker, Fddsc^horc u»s.w«kdror als bisher die Gren
zen ihrer Aufgabengebiete erkennen dadurch worden die TTobersdoeif un 
gen der verschiedenen Borifsst''.nfe,welche immer wider zu unliebsame, 
hisghelligkcitcn geführt hoben,"uf ein Mindestmass zuruckge.se r raubt 
weder «Durch I m gegenseit ige Verständnis wirf es dann br 11 ■ n del
le des Gegeneinander zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit der 
drlbcrufc im Drohst ..n der Gesundheit ihres Volkes kommen»

Die Ausübung der zahnärztlichen Praxis
und cor zahntophnischon Tätigkeiten vom dondpunkt 

der gesetzlichen Vorschriften«

von Julioa Lpczydeki Geschäftsführer
für dos Fachgebiet .Zahnlrztekanmcr in der Gesundhdts- 

karnmer,’” r a kau«

Die Ausübung .er zahnärztlichen Praxis und der zahntechni- 
schen Tätigkeit im Genofalgouvernemcht wird furch die bestehenden 
Vorscariftan der Verordnung über die Ausübung der Zfiinpraxis vom 
lo.VIdöSä-b^fcnnt gegeben im einheitlichem Portiert im Jahre 1934 
im Gedzblatt Nr «4.Pos «32-gercgclt.

Diese Vcrcdnung ist in vier gesonderte Abschnitte ringe- 
teilt,von denen jdor für sich selbst eine abgeschlossene Einheit 
bildet,u»zw.unter den Titeln:I.Zahnärztliche Praxis,II.Ucber die 
dsübüng der z^hntoohnischun. Tätigkeiten, III,...llgemcina-und-Straf- 
b и s t imanagen,IV.Sc hlu s sb e s t immunge n.

Obengenannte Verordnung teilt die Art der Tätigkeiten in 
drei grundsätzliche Begriffe u.zw.:

1 .zahnärztliche Eingriffe /hrtl./
<■ »zahntоohnisehe Eingriffe /Art«1./
■ • »zahnt ec Imischo Tätigkeit /Art«13»/

schr.lt
zuruckge.se
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Obgleich keine der Vorschriften dieser Verordnung dxe vZoSon- 
Uichkeit der obangenannten Begriffe angiebt, wird durch die blosse ao- 
&TC/13’Liu-z äcr Begriff6 die wesentliche ßrlanueriiHg angcgeocL.«

Unter einen zahnärztlichen Eingriff versteht man alles, was 
zum Zwo; ko der Diagnose, Behandlung und. Prophylaxe der kund und Zahnkran.: - 
holten vorgenommen wird: cs ist selbstverständlich, dass das. Anlegen der 
Zahnfüllungen unter diesen Begriff fällt,

Unter einem zahnt ethnischen Eingriff versteht man alles.was 
■nun ! ,ch zahnärztlicher Behandlung in der Mundhöle an einzelnen Zähnen 
oder Hosten des Gebisses vornimmt, um die Kaufähigkeit des Gebisses pro- 
t etisoh wio dc rho r z u steilon,

Unter Zahntechnischer 'Tätigkeit versteht man ausschliesslich 
die Arbeiten, die nur im Laboratorium zur Ausfertigung jeglicher Zahnp.ro- 
t h o s g n v o r ge n omme n wo r 3.c n ,

Zahne ■'.•■tliche Eingriffs , '

Nach den Vorschriften des Art.. 1. obiger Verordnung, darf di;. 
zahnärztliche Praxis u, zw. zahnärztliche und zahntecb.ni.sohe Eingriffe n 
von solchen Personen ausgeübt werden, welche abgesehen von dem Kachwsls 
der Staatsangehörigkeit, der abgelaufcnon vorbereitenden Praxis ein von 
einer polnischen Hochschule ausgestelltes oder anerkanntes ärztliches bzv. 
zahnärztliches Diplom besitzen.

Zur Ausübung zahnärztlicher Eingriffe sind rus.sohlieslich Am 
tc und. Zahnärzte berechtigt und in diese.? Hinsicht macht obige Vorordnuru 
eindeutig keinerlei Ausnahmen,

Sshnteohaisoho Eingriffe,

Rechtlich gleichlautend ist die Ausübung zahntechnisch 
griffe und Tätigkeiten von den Ärzten bzw, Zahnärzten, jedoch mit der Um 
rahme, dass vorübergehend zu diesen Personen zugelassen wurde, die ein- 
wundsfceie nachweisen können, dass sic im-Besitzo eines Ausweises des Mi
nisteriums für soziale Pürsorge sind, welcher feststellt.. 'dass sic den It
tel ” Berechtigter Zahntechniker” oder "'“Zahntechniker" führen dürfen»

ZahnKochnische Tätigkeit,

jDer Re-chtsgrundsutz für die Ausübung zahntechnischcr Tätig
keiten ist die Vorschrift Art, 13.» obenerwähnter Verordnung«

Dieser Artikel setzt den Hauvtgrunsatz fest, dass die Ausü
bung zahntechri$ schor Tätigkeit • cLurch.-Pcrsonon, die nicht berechtigt sind 
die zahnärztliche Praxis auszuühen» denen nur unter persönlicher Leitung 
und auf Bestellung eines Zahnarztes erlaubt ist,
Personen* die diese Tätigkeiten ausüben, haben jedoch kein Recht, mit de-: 
Patienten in irgendeine unmittelbare Berührung zu kemmen.irgendwelche Ti
tel zu führen. Schilder oder Tafeln auszuhängen, irgendwelche Reklame cd; . 
Inserate aufzugehen mit der Au.snr.hme der fachmännischen Presse,

.Diese eindeutige zweifellose Vorschrift schafft den Begriff 
a.cs selbstständigen Zahntechnikers ab, und setzt fest, dass diese rersor-- 
nur als Hilfspersonal der Zahnärzte angesehen werden /Zahnlaborant/.

Am Gegenteil zu obigem Grundsätze wurde bedingungsweis* mf 
ciaen vorübergehenden aber dennoch geschlossenen Zeitraum die Vor' ift 
des Artikels 16 u, 1.7 eingeführt, welche zwei Gruppen von befähigten Per - 
sonen zur selbstständigen Ausübung zahntechnischer Tätigkeiten zulässt ug 
zws berechtigte:..Zahntechniker /Dentist/ u» Zahntechniker,

XmZusammen schloss also, wenn es sich um zr.hntochnisoho Tätig
keiten handelt,so dürfen diese äusser von Arsten u, Zahnärzten
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von drei Gruppen Personen ausgeübt werden, nämlich:.

1.,/ Zahntechniker mit Berechtigung
2. / Zahntechniker ohne Berechtigung
3, / Zahntechnische Laboranten,

Näheres über diese Gruppen wird in weiteren Aufsätzen 
besprochen..

D i e- F ö' 1 d s c h e r e »

Von Rechtsanwalt Konstantin Ostrowicz, 
juristischer Berater der Gesundheit6- 

kaffilier /Krakau/,

Der Beruf der Feldschere war nur in dem ehemaliger, russi
schen Teilgebiet bekannt, In Polen waren demnach Feldschere nur in fol
genden Wojewodschaften tätig: Warschau, Lodz, Kielce. Lublin, Białystok, 
Nowogrod, Wilno, Wolhynien und Polesien, Es war deshalb notwendig, die 
Ausübung der ärztlichen Praxis nicht vollqualifizierten Personen anzu
vertrauen, da ein Arztemangel, besonders in den kleinen Städter, und Dör
fern bestand, und da grosse Entfernungen und eine erschwerte Verbindung 
Vorlagen,

Den Feldscheren fehlte keineswegs die medizinische Ausbil
dung, Im Gegenteil al© mussten spezielle Feldscher schul, en besuchen« wo 
sic die nötigen Fachkonntnisse oiworben, um ihre Praxis ohne Gefahr für 
Loben und Gesundheit .ihrer Patienten .austbc,» zu können, In plötzlich’eir 
tretenden Fällen haben sic manche Menschen von doix, sonst unvermeidlichem 
Tode gerettet und beim Auftreten einer ansteckenden KrarU-hoit waren sie 
im Stande, diese fostzustollon und die im Interesse der A.1 IgeiuoInhaft 
notwendigen Anordnungen gegen Ausbreitung solcher Krankheiten zu trof
fen.

Andererseits machten die gesetzlichen Beschränkungen es un
möglich, dass ihre Praxis der Gesundheit ihrer Patienten Gefahr brachte,

Dio Foldschoro haben zwei Aufgaben zu erfüllen,; sie sind 
Gehilfen des Arztes, andererseits sind sie auch zur selbständiger Bohan- 
dlung berechtigt.

Für die Leser, insbesondere die aus anderen Teilgebioton, 
wird es sicherlich von Interesse und Nutzen sein, die rechtlichen Grund
lagen dos Berufes der Feldschere kennen zu lernen. Massgebend.sind nach
stehende Gesetze und Verordnungen:

1, das Gesetz vom 1 ,Juli 1221 über die Berechtigung zur Ausübung dor 
Praxis der Foldschoro /Gosotzbl» Nr,64,Pos.396/,

2 t. Verordnung dos Gosundheitsministors vom 20 März 1922 zur Ausfüh
rung dos Gesetzes über die Berechtigung zur Ausübung der Praxis der Pole 
schere /Gosotzbl, Nr.29.Pos.233/

3> Rundschreiben dos Gosundhoitsministors vom 3 Mai 1922 über dio Rc 
gistricrung dor Feldschere',

Aus diesen Bost'imm.ungon ergibt sich;.
Gegenwärtig haben das Recht zur Ausübung dor Praxis als Feldscher
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nur diejenigen Personen« welche dieses Recht vor Verkündung des Gesetzes 
voh 1 Juli 1921 erworben haben und welche registriert sind.; Dieses Recht 
konnte auf Grund der Absolvierung der Feldscherschule in Warschau oder 
einer anderen gleichgestellten russischen Schule’ vor dem 27.Sov.1917 oder 
duren Ablegung der Prüfung vor diesem Tage vor einer russischen Gouverne- 
mentbehörde oder einer durch den Gosundhoitsminister bestellten Fuldschor 
prüzungs-Kömission erworben werde; ,

Was die Ausübung dar Praxis anbetriffta so sind die Feld
schere zu gewissen Tätigkeiten berechtigt} zu gewissen sogar verpflichtet 
gewisse Tätigkeiten dagegen sind ihnen verboten.

Berechtigt sind sie?
a» zur solöstständigen ärztlichen Hilfe bis zur Ankunft; des 

Arztqss
b? zur ärztlichen Hilfe- beim Pflege- und B.cttungswesGn,
°« zur SjChutznosvGnimfung und zur Ausstellung' von Zeugnissen 

hierüber,
d» zu Hilfe bei den sich in den Gemeinden verbreitenden an

steckenden Krankheiten bis zur Ankunft jdes Arztes,
8, zur Vornahme chirurgischer Tätigkeit, insoweit es sich um 

die sogenannte kleine Chirurgie handelt9
; . .Zur «kleinen Chirurgie zählen?

alle einfachen Eingriffe, die keine örtliche oder allgemeine Betäubung 
verlangen, wies

Bandagen, Blutstillung, vorläufige Einrckungen, Enfcrnung von 
Fremdkörpern?, wobei bei Ohren nur Spülungen vorgenommon werden dürfen, 
Harnabzapfungen« wobei nur eine weiche Sonde ohne Leitung ange wendet wer
den darf, Spülungen des Karens und Einspritzungen unter die Haut

Bemerkt wird, dass die Feldschere auch zu anderen ärztlichen 
.Tätigkeiten berechtigt sind, falls ein Arzt sie hiermit beauftragt hat, 
und diese Tätigkeit mit Zustimmung des Arztes unter seiner Leitung und 
Verantwortung durchgefürt wirde

Verpflichtet ist der Feldscher zur Erteilung der ersten Hilfe 
in plötzl ichen Fällen, die mit Lebensgefahr bedroht sind, wie Blutsturz, 
schwere Kirperverletzung, Vergiftung, Ertrinken, Ersticken, Sonnenstich 
Erfrieren, Verbrühen, bei Bissen durch tollwutsverlochtige oder tollwü
tige Tic.ro j. In diesem Falle muss er auch die. Umgebung auf die Notwendig
keit der Zuziehung eines Arztessofern der Zustand des Kranken dauernd 
schwer ist,aufmerksam machen.

Verpflichtet ist der Feldscher ferner bei der- Feststellung 
ede-'i? .’...em Verdacht einer ansteckenden Krankheit hiervon sofort die zustän 
Ciigo Gemeindebehörde aufmerksam zu machen6 In diesem Falle beschränkt 
sich die Rolle des Feldschers auf die Erteilung der ersten Hilfe, sofern 
der Zustand dos Kranken dies .erfordert, auf die Vornahme der erforoe.rl.l--.. 
eben Desinfektion, Begleitung des Kranken bei der Überführung ins Spital 
und schliesslich Belehrung der Umgebung über die Verbreitung' der Anste
ckung der Krankheit und ihre Gefahren...

Verboten ist dem Feldscher?
a., dauernde selbstständige Behandlung,
ö, Behandlung von Geschicchtskrankcheiten und Ankündigung, 

dass er zu» Beratung in solchen Krankheiten bereit sei.
cfe aus dem Gebiet der kleinen Chirurgie? mit Blutverlust ver

bundene Eingriffe auf den Geschlechtsteilen schwangerer, gebärender Frau 
en odpr vön Wöchnerinnen oder Muskel und Ader Einspritzungen,

Innerhalb seiner Eraxisberechtigung darf der Feldscher 
alle Arzneimittel mit Ausnahme der unter A» in dem durch den Gesundheits 
sinister am 22 Januar 3 922/ Gesr? Sämig-, Hr 11 Pos« loo/ veröffentlich
ten VerzeiohnisS genannten Arzneimittel vor sch.re 1bonc Arzneimittel zubo- 
retfen ode:.? verkaufen darf er nichta





Die Rezepte muss er mit seinem Titel «Feldscher" unter- 
schreiben*

Die Rezepte sind in ein besonderes Rezeptbuch,. welches 
den Titel - das Buch der Feldsoherrezspte -■ fühlt einzutrageh.

Die Registrierung ehr Feldschere führte der Kreisarzt 
durch, der insbesondere ihr Befahigungszeugnls prüfte und den Be
rechtigten eine Bescheinigung hierüber ausstellte*

Gegenwärtig geboren die Feldschere gemeinsam mir den 
übrigen Heilberufen- in Gemässheit der Verordnung vom. 28.II.4O /Ges-bl., 
des'Gen.Gouverneurs Nr 17 S.89./ dar- Gesundheitskammer im General- 
gonverneaent an.-.

T.o.c h ensch.au:

Veränderung in der Bezeichnung des Generalgouvernement?. Dur oh Er la s s 
des -Genera Igouverneuers ist die Bezeichnung Generalgouvernement für 
als besetzten polnischen Gebiete1' in "Generalgouvernement" geändert.

Di3 Knappheit einiger Arzneimittel und einiger Arzneigrundstoffe macht 
cs notwendig, dass diese von Ärzten besonders sparsam verschrieben 
werden., worauf bereits in einem Rundschreiben der Gesundheitskammer 
vom 15*IV.1940 hingewiesen worden ist, Insbesondere muss bei dem Ver
schreiben von Chinin, Fett und Öl sparsam verfahren werden, worauf n'oo 
einmal, mit Nachdruck verwiesen wird.

Versorgung der Ärzte mit Kohlen. Laut einer Verständigung derGesund
heitskammer mit der Kohlenbewirtschaftungsetelle, werden die Ärzte 
und Krankenhäuser bei der Belief ..cung mit Brennmaterial bevorzugt. 
Ein Arzt, der sich als solcher ausweist, erhält ohne weiteres einen 
Bezugschein. Entsprechende Anweisungen wurden sämtlichen Bewirtachaf- 
tungsstellen des Generalgouvernements gegeben.

Verzeichnis sämtlicher Hailberufeo Im August l.j.wurde ein Verzeich
nis aller Personen vorgenommen. die einen Heilberuf ausüben. Mit der 
Duvnohführung dieses Verzeichnisses befassten sich die Leiter der Ab
teilungen der Gesundheitswesen bei den Distrikt-Chefs, sowie die 
einzelne Ärztekammern, Zahnarztekammern usw,, wobei eie für ihr 
Tätigkeitsgebiet entsprechende Termine für die Anmeldungen festlegten, 
Wir machen unsere Laser besonders darauf aufmerksam und bitten um eine 
genaue Innehaltung der angegebenen Termine,

3utexlung von. Seife u Wasoimittein. Die Versorgung samt 1.icher Arzt?., 
Zahnärzte, Dentisten, Hebammen, Apotheker, Krankenhäuser, Entlausungs
anstalten und Gefängnisse mit Seife und. Waschmlttein ist von den 
Ohefen der Distrikte geregelt. Die obengenannten Mitglieder der g-sil- 
be--.ufe und Anstalten werden die Zuteilung von Seife und Wasohmfitteln 
dur®h die Kreisärzte erhaltene., die zur Herstellung der ßrtepreohen- 
den Verzeichnisse aufgefordert sind,

Begriff Jude und jüdischer Mischling geklart. Durch eine Verordnung 
des Gerieralgouvorneü^rs sind die Begriffe Jude und jüdischer Mischling 
geklart worden. Ebenso bestimmt die Verordnung, wann ein Gewerbe
betrieb als jüdisch gilt.

Nach der Verordnung Ist Jude, wer nach den rechtlichen

ensch.au
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Vorschriften des deutschen Reiches Jude ist, oder als Jude gil't..Ehe- 
malige polnische Staatsangehörige oder Staatenlose, die von mindenfens 
drei der R.a.sse nach voll j adle oben Grossaltern abetarnen, sind Juden, 
wobei ein Grosselternteil ohne weiteres als voll jüdisch, angesprochen 
wird, wenn er der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat., Wer 
von zwei volljüdischen Grosseltern! eilen abstammt, gilt als Jude, so
fern er am 1, September 1939 der jüdischen Religionsgemeinschaft an
gehört hat oder danäph in sie aufgenomm.en wird, ferner wenn er beim 
Inkrafttreten der Verordnung mit einem Juden verheiratet war oder sich 
■danach mit einem verheiratet, sowie auch dann, wenn er aus dem ausser
ehelichen Vorkehr mit einem Juden stammt und nach dem 31. Mai 1941 
geboren wird.

jüdischer Mischling ist, wer als ehemaliger polnischer 
Staatsangehöriger oder Staatenloser von einem oder zwei voll jüdischen 
Groseelternteilen ab st am.n:-, jedoch gemäss den vorstehend genannten 

■Bestimmungen nicht als Jude gilt. Ferner gilt als Mischling, wer nach 
den rechtlichen Vorschriften des deutschen Reiches Jüdischer Mischling 
ist. Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für Juden erlassen wer
den, erstrecken sich nur dann auf jüdische Mischlinge, wenn daä be
sonders erwähnt ist.

B e k a n n t m a. c h. u n g. e n

und Vercrdwgen die den Geserntumfang der Gesundheitekammer betreffen,

Krakau, den 3« August 194o.

Rund s c hre iben Nr 10.

an alle Mitglieder der Hellberufe der Gesundheitskammer .> 
Eetrifft: ,

Annoncen vom Mitgliedern der Heilberufe. ,5
In Aufhebung der bisherigen diesbezüglichen Best im- ■ 

nungen der Ärztekammer und entsprechender Organisationen der Heil
berufe gestatte ich bis auf weiteres, dass die Mitglieder der Hell
berufe in den Tageszeitungen des Generalgouvernements Annoncen auf» 
geben dürfen.

Im Interesse der Sicherstellung der gesundheitlichen 
Betreuung der Bevölkerung im Generalgouvernement hat es sich bei dem 
zur Seit aufgetretenen Wechsel in der Besetzung der Stellen der Heil- 
berufe^als notwendig erwiesen, dass die Heilberufe der Bevölkerung 
regelmässig Nachricht geben können, wo sie im Bedarfsfälle zu errei
chen sind.

Bei Annoncen sämtlicher Mitglieder der Hellberufe, 
welche der Gesundheitskammer angegliedert sind, sind folgende Bestim
mungen bis aus weiteres verbindlich'; Verstosse gegen diese Bestimmung 
gen werden als standesünwrdiges Verhalten von der Gesundheitskammer 
geahndet werden.

1/ Die Annoncen dürfen nicht öfter als einmal wöchent
lich erscheinen,

3/ Die Annoncen dürfen nicht grösser sein als höchstens 
72 x 30 mm. , .

3/ Die Annoncen dürfen unter keinen Umständen über 
den oi;and ueJ die Ausbildung des Annoncier end en irreführende Angaben 
enthalten.

4/ Die Annoncen sollen lediglich enthalten: Kamen. Ti
tai und Berufeso^oLöhnung, gegebenenfalls Angabe des ßondcrfachs,
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Sprechstunden, Ort . Wohnung und Fernsprechnummer,
5/ Die Annoncen sollen der Bevölkerung nur das Auffinden 

der Heilberufe im Bedarfsfälle erleichtern.
6/ Jede Form von Reklame oder Anpreisung besonderer 

Heilkräfte ist als Irreführung und unlauterer Wettbewerb strengstens 
untersagt und kann gegebenenfalls mit Entziehung der .Erlaubnis zur 
Ausübung des Heilberufs auf eine bestimmte Zeit, in schweren Fallen 
für die Dauer, geahndet werden»

7/ Reichsdeutsche und volksdeutsche Mitglieder der 
Heilberufe haben der Annonce, als Überschrift hinzuzufügen: ’’Deutscher 
Arzt”, ’’Deutscher Apotheker”, ’’Deutscher Zahnarzt” usw.

8/ Polnische Mitglieder des? Heilberufe dürfen auch in 
Annoncen in deutschen Zeitungen nicht die deutsche Bezeichnung ’’Arzt” 
’’Zahnarzt’’ usw. führen, sondern haben die polnische Dienstbezeichnung 
anzugeben» Die Unterlassung dieser Angabe wird als Irreführung ge
ahndete Der polnische Arzt ist also verpflichtet sich in solchen An
noncen als ’’lekarz” zu bezeichnen, er darf sich nicht ”Facharzt für 
Geschlechtskrankheiten”oder dergleichen nennen, sondern ’’wenerolog” 
usw. Das gleiche gilt sinngemäss für sämtliche Heilberufe.

9/ .Jüdische Mitglieder der Heilberufe dürfen. Annoncen 
nur in Zeitungen erscheinen lassen, welche ...aus schliesslich für die 
jüdischen Kultusgemeinden bestimmt ,ainü.t Das Annoncieren in deutschen 
und polnischen Tageszeitungen J.«f den jüdischen HeilLernPlern...unter
sagt'-

10/ Die geplanten Annoncen sind in jedem einzelnen 
Falle nach §r össe und Text der Gesundheitskammer zur Genehmigung 
Vorzügegen. Die genehmigte Form kann dann wiederholt annonciert wer
den»

11/ Von der Erlaubnis zum Annoncieren können die der 
Gesundheitskammer unterstellten Mitglieder der Heilberufe im Rahmen 
der oben gekennzeichneten Bestimmungen bis auf weiteres Gebrauhh 
machen. Eine Verpflichtung zum regelmässigen Annoncieren besteht . 
nicht.

Diese Erlaubnis tritt mit ihrer Veröffentlichungen 
Kraft und gilt bis auf Widerruf-,

Der Leiter
i.V.

Dr Kroll

Bekannt m a c h u n g e h

und Verordnungen für A* r z t e
----------------------------------------- ------------------------------------------------ ,—-—j 

) 
Krakau, den 15»VII» 1940.

Rundschreiben

an sämtliche Ärzte

über die Distriktärzte und Kreisärzte 
de r Gesundhei tckämmer.

gendes. an;
Aus gegebener Veranlassung ordne ich ab sofort fol-
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mrztet "welche Perssne-n, di< von Jur Arbeite.insatzaktion / 
erfasst werden, "ärztliche Bescheinigungen aus teilen, haben sich bei. 
dieselben Bescheinigungen darauf zu beschränken:

A ngabe übe r.I i agno se
Art der Behandlung und sonstigen objektiven Befund
Zeit -und lauer der Behandlung,
Urteile über Arbeit Zähigkeit sind in jeder Ferm _ strenge 

tens untersagt, da durch derartige-Atteste Irreführungen der unter
suchenden Arzte auf treten kennen,

las gleiche gilt für Bescheinigungen, welche von Fachärzten 
für Personen ausgestellt werden, welche vem Arbeitseinsatz zur iach- 
ärztlichen Ilau-huntersuchung /Höntgenkontrjlle u.derg.1»/ in uin..Krank®n- 
haus oder zu e inem Facharzt...übe-i-wionen w^rcLo-n.- -siiÄ,

per heiter
i .7 .

Br Kroll
S .A „San.-Obe rftthre r0

Generalgouvernement Krakau, den 23 Juli 194-0
Amt des Chefs des Distrikts Krakau ■■ ....
Abt .G-esunuhe.i iswe.sen u. gesundhe i..tt.- ~ 
'fal ksp liege.
TgbsNr 5B5/40

An die Herren Kreisärzte im Distrikt Krakau,
Aus gegebener Veranlassung ist eine einheitliche Regelung 

der Untersuchungen von Justizbediensten erforderlich. Die Abteilung 
Justiz beim Chei des Distrikts Krakau hat ihre Beamten angewiesen, 
im. Falle einer Erkrankung; die-länger als-drei Tage dauert, ein ärztli
ches ZöUgni-s e-inzureiahen, usd zwar muss dieses Attest von einem 
Kreisarzt ausgestellt sein. Lediglich in den Fällen, in denen die^Be
schaffung einer kreisarztlichen Zeugnisses nicht möglich ist, darf 
ein Attest des zuständigen Kassenarztes eingereioh werden,"'

Ebenso ist das Zeugnis des Kreisarztes notwendig,wenn eine 
längere Dienstbefreiung beantragt wird im Anschluss an eine Krankheit. 
Auch dieses Zeugnis kann in einzelnen Ausnahmefällen von einem Kassen
arzt angestellt werden. -

Sie wollen die Ihnen unterstellten Kassenärzte dahingehend 
unterrichten, dass sie verpflichtet sind auf Antrag eines Justizbe- 
diensteten diesen zu untersuchen und ihm ein kurzes Zeugnis auszustel
len, aus dem hervorgehen muss, aus welchem Grunde der Arzt den Antrag
steller für dienstunfähig hält und wie lange- ungefähr die Diene tunfäni£ 
keit dauern wird.

'Jr Dopheide 
Medizinal rat.
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Buchbesprechungen 

"Führer durch Krakau1’ /Buchverlag Ost Krakau - 67 Seiten T 2.30 21/ 
In übersichtlicher form bringt das handliche Büchlein neben einem 
Überblick über die Geschieht© der Stadt und einem Stadtplan Übersich
ten über die deutschen Behörden und öffentlichen Einrichtungen 
Krakaus, sowie"die Devisenbestimmungen und Postgebühren des General- 
gouvernemenets' 'die den"Führer durch Krakau" nicht nur für die im Ge
neralgouvernement lebenden Deutschen, für die er im erster Linie 
gedacht ist, wünschenswert erscheinen lässt,

Em Plan und gute Reproduktionen von Sehenswürdigkeiten 
der Stadt tragen zur guten Ausgestaltung des Führers das ihrige bei.

Porsonalnachrichtcn

Der Leiter der Gesundheitskammer in Krakau hat Frau Adela Gicrgiole- 
wicz /Varschau/ als Vorsitzende der Fachgruppe Hebammen bei der Ge
sundheit skammer in Generalgouvernement beruft. Bio Vorsitzende der 
Fachgruppe Hebammen untersteht dem Leiter der Gesundheit skammer di
rekt, Sie schlägt für jeden Distrikt eine geeignete Hebamme als Ver
treterin der Gesundheitskammer vor, Die Vertreterinnen der Fachgruppe 
Hebammen bei den Distrikten schlagen dem Distriktarzt für jeden Kreis 
eine Vcrtrauonshebammo vor, welche von dem Distriksarzt als Beauf
tragten der Gosundheitskammer im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Kreisarzt berufen und abborufon wird,
Als Geschäftsführer für das Fachgebiet Zahnärztekammern in der Ge
sundheit skammer hat der Leiter der Gosundhoitskammor den früheren 
Präsidenten der obersten Zahnärztekarmer Herrn Lgczyüski Xulian 
Stomatolog-Arzt berufen.

Aufruf
Allo arbeitslose Ärzte sollen im eigenen Interesse 

______ _____ sich unverzüglich bei"der Vermittlungsstelle dor 
Ärztekammer m Krakau, Krupnicza Ila, melden.




